
  

 
Herrn 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
 
nachrichtlich: 
 
Herrn Präsidenten 
des Landesrechnungshofes 
Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstr. 30 
24103 Kiel 
 
 
 
Kiel, 12. Dezember 2012 
 
 
Ländervereinbarung zu EDV-Lösungen zur Verwaltung von Sachkunde-
nachweisen im Bereich Pflanzenschutz; 
Vorlage des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume vom 30.11.2012 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

beigefügtes Schreiben des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume des Landes Schleswig-Holstein übersende ich nebst Anlagen mit der Bitte um Kenntnis-

nahme.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
gez. 
Thomas Losse-Müller 
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30. November 2012 

über das: 
Finanzministerium 
 
gesehen und weitergeleitet: 
 
__________________ Kiel, den           2012  
 
 
 
 
Ländervereinbarung zu EDV-Lösungen zur Verwaltung v on Sachkundenachweisen 
im Bereich Pflanzenschutz 
 

hier: Information des Finanzausschusses bei Länder übergreifenden Programmen 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
mit der Änderung des Pflanzenschutzgesetzes im Februar 2012 wurde eine Bescheini-
gungsregelung für den Sachkundenachweis im Pflanzenschutz neu eingeführt. Zukünftig 
muss jede Person, die Pflanzenschutzmittel anwenden, abgeben oder über Pflanzen-
schutz beraten will, über eine von der Behörde ausgestellte Bescheinigung über den 
Nachweis der Sachkunde verfügen. Nach der bisherigen Regelung galten z. B. ein Ab-
schlusszeugnis der Ausbildung als Landwirt oder Gärtner oder ein Studienabschluss im 
Bereich der Agrar-  oder Gartenbauwissenschaften „automatisch“ als Sachkundenach-
weis. Bis zum 26. November 2015 muss sich jetzt jede Person, die nach altem Recht 
sachkundig war, eine so genannte Erstbescheinigung von der Behörde ausstellen lassen, 
um weiterhin als sachkundig nach dem Pflanzenschutzrecht zu gelten.   
 
Um die Neuregelung in Deutschland effizient und möglichst einheitlich umzusetzen, haben 
sich die Pflanzenschutzreferenten der Bundesländer im Februar 2012 einstimmig für die 
Entwicklung eines gemeinsam genutzten, EDV-gestützten Systems zum Nachweis der 
Sachkunde und der dazugehörigen Datenerfassung ausgesprochen. Auch die Agrarminis-
ter der Länder haben bei ihrer Konferenz im April 2012 die bundeseinheitliche Gestaltung 
der neuen Regelungen zur Sachkunde begrüßt. Zugleich haben sie sich für eine praxisge-
rechte und unbürokratische Umsetzung ausgesprochen, bei der der Verwaltungsaufwand 
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hinsichtlich der Datenpflege und des Datenzugriffs für die Länder möglichst gering gehal-
ten werden kann.  
 
Das federführende Land Rheinland-Pfalz hat jetzt den Text für eine „Vereinbarung über 
die Einrichtung und den Betrieb von EDV-gestützten Komponenten zur Verwaltung von 
Sachkundenachweisen im Bereich Pflanzenschutz“ vorgelegt (s. Anlage). Hintergrund ist 
ein Gestaltungsvorschlag für ein EDV-gestütztes System, welcher von der ZEPP (Zentral-
stelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzen-
schutz; angesiedelt beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in RP) erarbeitet wur-
de. Die ZEPP verfügt über eine große Kompetenz für die Entwicklung derartiger EDV-
Lösungen und hat dieses bereits bei anderen Projekten im Pflanzenschutz unter Beweis 
gestellt. Der jetzt vorgelegte Vorschlag enthält praktikable Lösungen für den Sachkunde-
nachweis mit verschiedenen Ausführungsoptionen. Die Ländervereinbarung soll jetzt die 
Grundlage für die weitere Umsetzung bilden. Im nächsten Schritt muss nun die Zustim-
mung aller Länder durch Unterzeichnung der Vereinbarung erfolgen. 
 
In der Vereinbarung ist vorgesehen, dass die Länder die Rechte und Pflichten aus dieser 
Vereinbarung auf andere für die Sachkunde zuständige Stellen übertragen können. In 
Schleswig-Holstein soll eine solche Übertragung auf die Landwirtschaftskammer vorge-
nommen werden, welche die Weisungsaufgabe Pflanzenschutz im Lande wahrnimmt. Die 
Landwirtschaftskammer hat sich schriftlich bereit erklärt, in die Rechte und Pflichten aus 
der Vereinbarung einzutreten. 
  
Bei veranschlagten Gesamtkosten von 200.000 Euro für die Entwicklung des Basismoduls 
einer gemeinsamen EDV-Lösung sieht der Finanzierungsschlüssel für das Land Schles-
wig-Holstein eine finanzielle Beteiligung in Höhe von insgesamt 10.554 Euro vor, die in 
einem Zeitraum von zwei Jahren zu leisten ist (s. Anlage). Vorgesehen ist, dass die Land-
wirtschaftskammer mit diesem Betrag in Vorleistung tritt, der Landeshaushalt somit nicht 
berührt ist. Die ZEPP wird als Leistung z. B. die Herstellung der einheitlich gestalteten 
Sachkundenachweise vornehmen und weitere Unterstützung bei der verwaltungsmäßigen 
Abwicklung geben. Für Schleswig-Holstein wird mit einer Anzahl von etwa 18.000 Antrag-
stellern gerechnet. Über die Gebühren, die die Landwirtschaftskammer für die Ausstellung 
der Bescheinigung erheben kann, werden die Kosten für die Beteiligung wieder durch Ein-
nahmen kompensiert.  
 
Für die Systempflege und den Serverbetrieb werden auch in den Folgejahren Kosten ent-
stehen (Größenordnung ca. 15.000 Euro pro Jahr), die anteilsmäßig auf die Länder zu 
verteilen sind. Der auf Schleswig-Holstein entfallende Anteil wird ebenfalls von der Land-
wirtschaftskammer aus den Gebühreneinnahmen zu tragen sein, so dass auch hier der 
Landeshaushalt nicht belastet wird. 
 
Aus Sicht des MELUR ist eine einheitliche Ausstellung der Sachkundenachweise an einer 
zentralen Stelle in Deutschland zu begrüßen, da es sich um ein verwaltungseffizientes 
Verfahren handelt. Von daher ist beabsichtigt, der Ländervereinbarung beizutreten. 
 
Ich bitte um Kenntnisnahme gem. Erlass VI 20 – H 1200 – 226 vom 23.12.2011 (Haus-
haltsführungserlass 2012). 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Ulf Kämpfer 
 
 
 
Anlagen: - Ländervereinbarung 

     - Finanzierungsschlüssel 
 
 






















